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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1972

Norm

StGB §78

Rechtssatz

Selbst vorsätzliches Gewährenlassen eines Selbstmörders fällt nur demjenigen als Beihilfe zum Selbstmord zur Last,

der von Rechts wegen zum hindernden Eingreifen besonders verpflichtet ist (Rittler 2. Auflage II 11).
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